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17. Flächennutzungsplanänderung des genehmigten gemeinsamen Flächennut-
zungsplans 2000 – 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der 

Gemeinde Berglen 
 

- Förmliche Beteiligung - 
 

Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen 
zu den öffentlich ausgelegten Unterlagen vom 18.03.2024 

in der Zeit vom 20.01.2025 bis 20.02.2025 
gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Nr. Stellungnahme von Prüfung der Stellungnahme 

 

A Stellungnahme der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

A 1 Deutsche Bahn AG, Köln 
Stellungnahmen vom 05.02.2025, Az.: TÖB-BW-25-199139 

 […] 
 
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als 
von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / 
DB Station & Service AG) bevollmächtigtes 
Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit fol-
gende Gesamtstellungnahme der Träger öf-
fentlicher Belange zum o.g. Verfahren. 
Gegen die o.g. Änderung des Flächennut-
zungsplanes bestehen aus eisenbahntech-
nischer Sicht keine grundsätzlichen Beden-
ken. 
 
Öffentliche Belange der DB AG werden hier-
durch nicht berührt. 
 
Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die 
Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden 
Immissionen (insbesondere Luft- und Kör-
perschall usw.) wird vorsorglich hingewie-
sen: 
 
In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizier-
ten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen 
ist mit der Beeinflussung von Monitoren, 
medizinischen Untersuchungsgeräten und 
anderen auf magnetische Felder empfindli-
chen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem 
Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkeh-
rungen zu sorgen. 
 
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb aus-
gehenden Emissionen sind erforderlichen-
falls von der Gemeinde oder den einzelnen 
Bauherren auf eigene Kosten geeignete 
Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzu-
nehmen. 
 
Es können keine Ansprüche gegenüber der 
Deutschen Bahn AG für die Errichtung von 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Schutzmaßnahmen geltend gemacht wer-
den. 
 
Ersatzansprüche gegen die Deutsche Bahn 
AG, welche aus Schäden aufgrund von Im-
missionen durch den Eisenbahnbetrieb ent-
stehen, sind ausgeschlossen. 
 
Bei Planungen und Baumaßnahmen im Um-
feld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG 
frühzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bau-
ausführung ggf. Bedingungen zur sicheren 
Durchführung des Bau- sowie Bahnbetrie-
bes zu beachten sind. 
 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergeb-
nisse zu gegebener Zeit zuzusenden und 
uns an dem Verfahren weiterhin zu beteili-
gen. 
 
[...] 

A 2 Polizeipräsidium Aalen, Sachbereich Verkehr, Aalen 
Stellungnahmen vom 07.02.2025, Az.: 1132.6 

 […] 
 
das Polizeipräsidium Aalen kann der vorge-
legten 17. Änderung des gemeinsamen Flä-
chennutzungsplans (Fläche für den Ge-
meinbedarf „Naturkindergarten“ in Schwaik-
heim) vom 18.03.2024 und der Begründung 
gemäß § 2a und § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch 
(BauGB) vom 21.10.2024 zustimmen. 
 
 
Es wird um weitere Beteiligung im Verfahren 
gebeten. 
 
[...] 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Mit dem Feststellungsbeschluss ist das Verfah-
ren zur 17. Änderung des Flächennutzungs-
plans abgeschlossen. 

A 3 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur, Stuttgart 
Stellungnahmen vom 09.07.2024, Az.: RPS21-2434-413/10/3 und Stellungnahme vom 
12.02.2025, Az.: RPS21-2434-413 

A 3.1 Stellungnahme vom 09.07.2024 

 […] 
 
das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt 
zur oben genannten Planung folgenderma-
ßen Stellung: 
 
 
Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht werden zum 
derzeitigen Planungsstand keine grundsätz-
lichen Bedenken geäußert. 
 
Allgemein weisen wir auf Folgendes hin: 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 



17. Flächennutzungsplanänderung 
 
 

Nr. Stellungnahme von Prüfung der Stellungnahme 
 

Seite 3 von 10 

Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1 a Abs. 2 
BauGB ist aus raumordnerischer Sicht ins-
besondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 
Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men die Ziele der Raumordnung als ver-
bindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung 
unterliegen, zu beachten und die Grunds-
ätze der Raumordnung im Rahmen der Ab-
wägung zu berücksichtigen, §§ 3 Abs. 1 Nr. 
3 und 4, 4 Abs. 1 S. 1 ROG. Alle Bauleit-
pläne sind den Zielen der Raumordnung 
gem. § 1 Abs. 4 BauGB anzupassen. Ein 
Verstoß gegen die Anpassungspflicht nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB führt zur Nichtigkeit von 
Bauleitplänen (vgl. VGH München, Urt. v. 
14.12.2016, Az. 15 N 15.1201). 
 
Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 
2021 gültigen Bundesraumordnungsplan 
Hochwasser, den Landesentwicklungsplan 
2002 und den Regionalplan Stuttgart 
(RegP) zu legen. 
 
Insbesondere im Hinblick auf die erstge-
nannte Rechtsverordnung weisen wir auf 
die erheblichen Prüfpflichten (Ziel der 
Raumordnung) insbesondere Starkregener-
eignisse betreffend und die dort genannten 
Grundsätze, die bei der Abwägung zu be-
rücksichtigen sind, hin. 
 
 
I.1 Regionalplan Stuttgart 
Durch die Planung werden regionalplaneri-
sche Festlegungen berührt: 
 
a) Gebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege 
Das Vorhaben befindet sich in einem Vorbe-
haltsgebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege nach Plansatz 3.2.1 (G) Regi-
onalplan. 
 
PS 3.2.1 (G): 
„Zur Erhaltung und Verbesserung der Funk-
tions- und Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes sowie zur Sicherung und Förde-
rung der biologischen Vielfalt werden Vorbe-
haltsgebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege festgelegt und in der Raum-
nutzungskarte gebietsscharf dargestellt. Ih-
ren Belangen kommt bei der Abwägung mit 
konkurrierenden Nutzungen ein besonderes 
Gewicht zu.“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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b) Gebiete für Landwirtschaft 
 
Ferner liegt das Plangebiet in einem Vorbe-
haltsgebiet für Landwirtschaft gemäß PS 
3.2.2 (G) Regionalplan. 
 
PS 3.2.2 Abs. 2 (G): 
„In den Vorbehaltsgebieten für die Landwirt-
schaft ist der Erhaltung der besonders ge-
eigneten landwirtschaftlichen Bodenflächen 
bei der Abwägung mit konkurrierenden Nut-
zungen ein besonderes Gewicht beizumes-
sen.“ 
 
Diese Belange der genannten Vorbehalts-
gebiete sind im Rahmen der Abwägung an-
gemessen zu berücksichtigen. 
 
 
I.2 Textteil Rechtsgrundlagen 
Vor dem Hintergrund der o.g. Abwägungs-
belange erscheint die bislang in der Begrün-
dung des Bebauungsplans, welcher im Pa-
rallelverfahren betrieben wird, gewählte For-
mulierung von Ziff. 1.1. S. 2 der dortigen 
textlichen Festsetzung noch möglicherweise 
recht weitreichend. Denn „der Zweckbestim-
mung „Kindergarten“ dienende Gebäude, 
Einrichtungen und sonstige bauliche Anla-
gen“ würden auch entgegen dem eigentli-
chen Planungsziel, nur aufgeständerte Jur-
ten-Anlagen mit geringem Versiegelungs-
Abdruck errichten zu wollen, bspw. auch die 
Errichtung „üblicher“ Gebäude mit einem 
„normalen“ Kindergarten inklusive vollstän-
diger Bodenversiegelung oder Fundamen-
tausbildung erlauben. Wir regen daher eine 
Überdenkung – ggf. auch auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung – an. 
 
 
II. Anmerkung 
Seitens der anderen beteiligten Abteilungen 
des Regierungspräsidiums wurden uns 
keine Stellungnahmen bzw. Fehlanzeige 
übermittelt. 
 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilun-
gen des Regierungspräsidiums sind: 
 
Stabsstelle Energiewende, Windenergie 
und Klimaschutz (StEWK) 
Frau Jasmin Wagner, Tel.: 0711-904-12116, 
Jasmin.Wagner@rps.bwl.de 
Frau Indra Blanke, Tel.: 0711-904-12112, 
Indra.Blanke@rps.bwl.de 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Die Zweckbestimmung entspricht der baulichen 
Nutzung, die die Gemeinde Schwaikheim vorge-
sehen hat. Die Frage der gewählten Konstrukti-
onsart und der Materialien ist kein Thema für die 
Bauleitplanung. Der Grad der Versiegelung 
kann durch die Zweckbestimmung nicht geregelt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Abt. 2 Referat 24 (Planfeststellungsbe-
hörde) 
Herr Raimund Butscher, Tel.: 0711/904-
12420, Raimund.Butscher@rps.bwl.de 
 
Abt. 3 Landwirtschaft 
Frau Cornelia Kästle, 0711/904-13207, Cor-
nelia.Kaestle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe, 0711/904-14242, Re-
ferat_42_SG_4_Technische_Strassenver-
waltung@ 
rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller, 0711/904-15117, Bir-
git.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch, 0711/904-45170, 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 
 
 
III. Hinweis 
Wir bitten künftig soweit nicht bereits ge-
schehen um Beachtung des Erlasses zur 
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 
11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt 
(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskatas-
ter wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 
dem Regierungspräsidium nach Inkrafttre-
ten des Planes eine Mehrfertigung in digita-
lisierter Form an das Postfach Koordination-
Bauleitplanung@rps.bwl.de zugehen zu las-
sen. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte 
werden gebeten, auch den Bekanntma-
chungsnachweis digital vorzulegen. 
 
 
Wir bitten um Beteiligung im weiteren Ver-
fahren. 
 
[...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 21, 
Raumordnung Baurecht und Denkmalschutz, er-
hält eine Fertigung der Planunterlagen in digitali-
sierter Form an das Postfach KoordinationBau-
leitplanung@rps.bwl.de. 
 
Ebenso erhält das Regierungspräsidium Stutt-
gart, Referat 21, Raumordnung Baurecht und 
Denkmalschutz, nach entsprechender Genehmi-
gung des Flächennutzungsplans die öffentliche 
Bekanntmachung über das Inkrafttreten der 17. 
Änderung des Flächennutzungsplans in digitali-
sierter Form an das Postfach KoordinationBau-
leitplanung@rps.bwl.de. 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Mit dem Feststellungsbeschluss ist das Verfah-
ren zur 17. Änderung des Flächennutzungs-
plans abgeschlossen. 

A 3.2 Stellungnahme vom 12.02.2025 

 […] 
 
das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt 
zur o.g. Planung folgendermaßen Stellung: 
 
 
Raumordnung 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme 
vom 09.07.2024. Des Weiteren bestehen 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/
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keine Bedenken gegen die o.g. Flächennut-
zungsplanänderung. 
Abt. 8 – Landesamt für Denkmalpflege 
Das Landesamt für Denkmalpflege – Abtei-
lung 8 – trägt gegen die Planung in ihrer 
vorliegenden Form keine Bedenken vor. 
 
Für Rückfragen steht zur Verfügung: 
Herr Lucas Bilitsch, (Tel.: 0711/904-45170, 
E-Mail: Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de) 
 
[...] 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

A 5 Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Baurechtsamt, Waiblingen 
Stellungnahme vom 18.02.2025, Az.: 621.131/2025/0003 

 […] 
 
zu o.g. Verfahren wird wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Am Verfahren wurden die Ämter 
 
Amt für Umweltschutz 
Landwirtschaftsamt 
Gesundheitsamt 
Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung 
Straßenbauamt 
 
beteiligt. 
 
Aufgrund der Fachbehördenbeteiligung lie-
gen der Geschäftsstelle für Genehmigungs-
und Planverfahren folgende Informationen 
vor: 
 
 
1. Amt für Umweltschutz 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Schutzgebiete 
Das Planvorhaben liegt außerhalb von 
Schutzgebieten oder gesetzlich geschützten 
Biotopen. Der Geltungsbereich liegt inner-
halb der Kernfläche des Biotopverbunds 
mittlerer Standorte. Bedenken bzgl. der 
Kernfläche des Biotopverbundes können je-
doch aufgrund der Randlage und der gerin-
gen Eingriffsfläche zurückgestellt werden. 
 
Artenschutz 
Für das Planvorhaben wurde eine Untersu-
chung zum speziellen Artenschutz bereits 
im parallellaufenden Bebauungsplanverfah-
ren durchgeführt. Die Gutachter kommen 
zum Ergebnis, dass unter Umsetzung der 
im Umweltbericht formulierten Vermei-
dungs-, Minimierungsmaßnahmen und vor-
gezogenen Maßnahmen (CEF) sich keine 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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artenschutzrechtlichen Verstöße ergeben. 
Die untere Naturschutzbehörde folgt dem 
Ergebnis. Weitere artenschutzrechtlichen 
Untersuchungen auf Flächennutzungsplane-
bene sind nicht erforderlich. 
 
Sachbearbeiter: Herr Hiller 
Telefonnummer: 07151 501 - 2147 
 
 
Immissionsschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Grundwasserschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Bodenschutz 
Es bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken. Am Standort stehen mittelwertige Bö-
den an, die durch die Planung beeinträchtigt 
werden. Im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens sind diese Eingriffe zu ermitteln 
und Ausgleichsmaßnahmen im Umweltbe-
richt festzulegen. 
 
Sachbearbeiterin: Frau Schaaf 
Telefonnummer: 07151 501 - 2753 
 
 
Altlasten und Schadensfälle 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Gewässerbewirtschaftung 
Vom Vorhaben sind keine Gewässer betrof-
fen. Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Hochwasserschutz und Wasserbau 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
2. Landwirtschaftsamt 
Die Gemeinde Schwaikheim plant im Au-
ßenbereich des Gemeindegebietes einen 
Naturkindergarten. 
Der Flächennutzungsplan stellt das Plange-
biet als landwirtschaftliche Fläche dar. 
Zur Umsetzung des geplanten Vorhabens 
wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Kindergarten“ aus-
gewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Das Gebiet liegt nach der Flurbilanz 2022 
auf Flächen der Vorbehaltsflur I. Die Vorbe-
haltsflur I umfasst landbauwürdige Flächen, 
die der landwirtschaftlichen Nutzung vorzu-
behalten sind. 
Mit der 17. Änderung des Flächennutzungs-
planes soll eine Fläche ausgewiesen wer-
den, welche bereits jetzt schon als Spiel und 
Freizeitfläche genutzt wird. Diese Fläche 
war zudem lange Zeit der Festplatz für das 
Sängerfest in der Gemeinde. 
Nach dem derzeitigen Stand der Planungen 
ist zu erwarten, dass der notwendige Aus-
gleichsbedarf durch die planinternen und –
externen Kompensationsmaßnahmen ge-
deckt werden kann. Die Inanspruchnahme 
von weiteren landwirtschaftlichen Flächen 
ist nicht vorgesehen bzw. erforderlich. 
Die bestehenden landwirtschaftlichen Be-
denken hinsichtlich der Inanspruchnahme 
von landwirtschaftlicher Fläche (Vorrangflur 
I) können zurückgestellt werden. 
 
 
3. Gesundheitsamt 
Wasser ist in Trinkwasserqualität in der Ein-
richtung vorzuhalten. 
 
Das Abwasser aus den Sanitäreinrichtun-
gen (Wassbecken und Toilette) ist sach- 
und fachgerecht zu entsorgen. 
 
Im Übrigen ist der Hygieneleitfaden für die 
Kindertagesbetreuung des Landesgesund-
heitsamtes Baden-Württemberg vom 
30.09.2019 zu beachten. 
 
 
4. Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung 
Es liegen keine Bedenken vor. 
 
 
5. Straßenbauamt 
Die Belange des Straßenbauamtes sind 
nicht betroffen. 
 
[...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

A 4 Verband Region Stuttgart, Stuttgart 
Stellungnahmen vom 28.02.2025 

 […] 
 
vielen Dank für die Beteiligung am oben ge-
nannten Verfahren. 
 
Der Planungsausschuss des Verbandes Re-
gion Stuttgart hat in seiner letzten Sitzung 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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am 26.02.2025 hierzu folgende Stellung-
nahme beschlossen: 
1. Der Planung stehen keine regionalpla-
nerischen Ziele entgegen. 
2. Die mit dem Gebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege (Plansatz 3.2.1 
(G)) sowie dem Gebiet für Landwirtschaft 
(Plansatz 3.2.2 (G)) verbundenen Belange 
sind bei der Planung zu berücksichtigen. 
 
Dem Beschluss ging folgender Sachvortrag 
mit regionalplanerischer Wertung voraus: 
 
Sachvortrag: 
Die Gemeinde Schwaikheim plant südlich 
der Ortslage im planerischen Außenbereich 
einen Naturkindergartten. Der rechtskräftige 
Flächennutzungsplan des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Winnenden und der Ge-
meinde Berglen stellt den Planbereich als 
„Landwirtschaftliche Fläche” dar. 
 
Regionalplanerische Wertung: 
Freiraumbezogene Ziele der Regionalpla-
nung werden nicht berührt. Der Planung ste-
hen keine Ziele der Regionalplanung entge-
gen. 
Der Planbereich liegt in einem Gebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege. Hier 
soll nach Plansatz 3.2.1 (G) des Regional-
planes die Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts erhalten bzw. verbessert und die 
biologische Vielfalt gefördert werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Plan-
bereich in einem Gebiet für Landwirtschaft 
(Plansatz 3.2.2 (G)) liegt. Dort soll nach 
Plansatz 3.2.2 (G) des Regionalplans der 
Erhaltung der besonders geeigneten land-
wirtschaftlichen Flächen bei der Abwägung 
ein besonderes Gewicht beigemessen wer-
den. 
 
Für die Gewährung der Fristverlängerung 
danken wir. 
 
Bei Rückfragen rufen Sie uns gerne an. 
 
[...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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B Stellungnahme der Öffentlichkeit 

 Es ist keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit eingegangen. 

 




